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396 Gesetz Nr. 1657
 zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften

Vom 1. Oktober 2008

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2004 (Amtsbl. S. 266), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 
21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393), wird wie folgt 
geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a) Die Angabe zu § 50 wird wie folgt gefasst:

  „§ 50 Fristen, Termine und Form“

 b) Die Angaben zu den §§ 52 und 53 werden die 
Angaben zu den §§ 51 und 52.

 c) Die Angabe zu dem neuen § 52 wird wie folgt 
gefasst:

  „§ 52 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

 2. In § 2 Satz 2, § 31 Abs. 2 Satz 3, § 44 Abs. 2 Satz 2, 
§ 45 Abs. 3 Satz 3 und § 48 Abs. 3 Satz 3 werden 
jeweils nach dem Wort „Inneres“ das Komma und 
die Wörter „Familie, Frauen“ gestrichen.

 3. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a) In Nummer 1 wird das Komma durch das Wort 
„oder“ ersetzt.

 b) In Nummer 2 wird nach dem Wort „besitzt“ das 
Wort „oder“ durch einen Punkt ersetzt.

 c) Nummer 3 wird aufgehoben. 

 4. § 14 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter, die oder der in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.“

 5. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a) In Satz 1 werden nach dem Wort „wer“ die 
Wörter „nicht Mitglied einer anderen Partei 
oder Wählergruppe ist und“ eingefügt.

 b) In Satz 2 Nr. 1 und 2 werden jeweils die Wörter 
„des Saarlandes“ gestrichen.

 6. § 32 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Wahl-
umschlag“ durch die Wörter „verschlossenen 
Stimmzettelumschlag“ ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Wahlbriefe können von den Absenderinnen 
oder Absendern bei einem vor der Wahl amt-
lich bekannt gemachten Postunternehmen als 
Briefsendungen ohne besondere Versendungs-
form unentgeltlich einge liefert werden, wenn 
sie sich in amtlichen Wahlbriefumschlägen be-
finden. Bei Inanspruchnahme einer besonderen 

Versendungsform hat die Absenderin oder der 
Absender den das jeweils für die Briefbeförde-
rung gültige Leistungsentgelt übersteigenden 
Betrag zu tragen. Das Land trägt die Kosten für 
die unentgeltliche Wahlbriefbeförderung.“

 7. § 33 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa) In Nummer 1 werden die Wörter „oder 
für einen anderen Wahlkreis gültig ist“ 
gestrichen.

   bbb) Nach Nummer 2 wird folgende Num-
mer 3 eingefügt:

    „3. für einen anderen Wahlkreis gültig 
ist,“

   ccc) Die bisherigen Nummern 3 und 4 wer-
den die Nummern 4 und 5.

  bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Wahlum-
schlag“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schlag“ ersetzt.

 b) In den Absätzen 2, 3 und 4 werden jeweils die 
Wörter „Wahlumschlag“ oder „Wahlumschlä-
ge“ durch die Wörter „Stimmzettelumschlag“ 
oder „Stimmzettelumschläge“ ersetzt.

 8. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „des Saar-
landes“ gestrichen.

 9. § 42 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Bei der Nachfolge bleiben diejenigen Listen-
bewerberinnen und Listenbewerber unberück-
sichtigt, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung 
der Wahlvorschläge aus dieser Partei oder Wäh-
lergruppe ausgeschieden oder Mitglied einer 
anderen Partei oder Wählergruppe geworden 
sind.“

 b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

  „Unberücksichtigt bleiben ebenso Listenbewer-
berinnen und Listenbewerber, die als gewählte 
Bewerberinnen oder Bewerber die Annahme 
der Wahl abgelehnt oder als Abgeordnete auf 
ihre Mitgliedschaft im Landtag verzichtet ha-
ben.“

10. § 44 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt:

  „(4) Im Falle einer Nachwahl ist das vorläufige 
Ergebnis der Hauptwahl unmittelbar im An-
schluss an die Wahlhandlung der Hauptwahl 
auf der Grundlage der erfolgten Stimmabga-
ben zu ermitteln, festzustellen und bekannt zu 
 geben.“

11. In § 48 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „des Saar-
landes“ gestrichen.
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12. In § 49 wird das Wort „Saarländischen“ gestri-
chen.

13. § 50 wird wie folgt gefasst:

 „§ 50

 Fristen, Termine und Form

 (1) Die in diesem Gesetz und in den aufgrund § 51 
erlassenen Rechtsverordnungen vorgesehenen 
Fristen und Termine verlängern oder ändern sich 
nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein 
Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag 
fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist ausgeschlossen.

 (2) Soweit in diesem Gesetz oder in den aufgrund 
§ 51 erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, müssen vorgeschriebene Erklärungen 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein 
und bei der zuständigen Stelle im Original vorlie-
gen.“

14. § 51 wird aufgehoben; die §§ 52 und 53 werden die 
§§ 51 und 52.

15. Der neue § 51 wird in Absatz 1 wie folgt geändert:

 a) In Nummer 7 wird das Wort „Wahlumschläge“ 
durch das Wort „Stimmzettelumschläge“ er-
setzt.

 b) Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 11 
eingefügt:

  „11. die Abgabe und Aufnahme von Versiche-
rungen an Eides statt,“

 c) Die bisherigen Nummern 11 bis 15 werden die 
Nummern 12 bis 16.

16. Der neue § 52 wird wie folgt gefasst:

 „§ 52 

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.“

Artikel 2

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Feb ruar 2004 (Amtsbl. S. 382), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. August 2008 
(Amtsbl. S. 1542), wird wie folgt geändert: 

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a) Die Angabe zu § 95 wird wie folgt gefasst:

  „§ 95 Fristen, Termine und Form“

 b) Die Angaben zu den §§ 98, 99 und 100 werden 
die Angaben zu den §§ 96, 97 und 98.

 c) Die Angabe zu dem neuen § 98 wird wie folgt 
gefasst:

  „§ 98 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

 2. In § 3 Satz 1 und 2 und § 36 Abs. 5 Satz 3 werden 
jeweils nach dem Wort „Inneres“ das Komma und 
die Wörter „Familie, Frauen“ gestrichen.

 3.  § 17 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa) In Nummer 1 bis 4 wird jeweils das Wort 
„Angestellte“ durch die Wörter „Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

  bb) Folgender Satz wird angefügt:

   „Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die überwiegend kör-
perliche Arbeit verrichten.“

 b) In Absatz 2 wird in Satz 1 das Wort „Ange-
stelltenverhältnis“ durch das Wort „Arbeit-
nehmerverhältnis“ und in Satz 3 das Wort 
„Angestelltenverhältnisses“ durch das Wort 
„Arbeitnehmerverhältnisses“ ersetzt.

 4.  In § 18 Abs. 1 und § 24 Abs. 5 werden jeweils die 
Wörter „Tag der Geburt“ durch das Wort „Geburts-
datum“ ersetzt. 

 5. § 21 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter, die oder der in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.“

 6. In § 24 a Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 werden die Zahl 
„16“ durch die Zahl „20“ und die Zahl „19“ durch 
die Zahl „24“ ersetzt.

 7. § 37 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „Umschlag“ 
durch die Wörter „verschlossenen Stimmzettel-
umschlag“ ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Wahlbriefe können von den Absenderinnen 
oder Absendern bei einem vor der Wahl amtlich 
bekannt gemachten Postunternehmen als Brief-
sendungen ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich eingeliefert werden, wenn sie sich 
in amtlichen Wahlbriefumschlägen befinden. 
Bei Inanspruchnahme einer besonderen Ver-
sendungsform hat die Absenderin oder der Ab-
sender den das jeweils für die Briefbeförderung 
gültige Leistungsentgelt übersteigenden Betrag 
zu tragen. Die Gemeinde trägt die Kosten für 
die unentgeltliche Wahl brief be för de rung.“

 8. § 39 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa) In Nummer 1 werden die Wörter „oder 
für einen anderen Wahlbereich gültig 
ist“ gestrichen.

   bbb) Nach Nummer 2 wird folgende Num-
mer 3 eingefügt:

    „3. für einen anderen Wahlbereich 
gültig ist,“

   ccc) Die bisherigen Nummern 3, 4 und 5 
werden die Nummern 4, 5 und 6.
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  bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Wahlum-
schlag“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schlag“ und die Angabe „Absatz 3“ durch 
die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa) In Satz 1 wird das Wort „Wahlumschlag“ 
durch das Wort „Stimmzettelumschlag“ er-
setzt.

  bb) Satz 2 wird aufgehoben.

 c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

  „(3) Ist der Stimmzettelumschlag leer abgege-
ben worden, so gilt die Stimme als ungültig.“

 d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 4 und 5.

 e) Der neue Absatz 4 wird in Satz 1 wie folgt ge-
ändert:

  aa) In Nummer 3, 7 und 8 wird jeweils das 
Wort „Wahlumschlag“ durch das Wort 
„Stimmzettelumschlag“ und in Nummer 5 
das Wort „Wahlumschläge“ durch das Wort 
„Stimmzettelumschläge“ ersetzt.

  bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4. weder Wahlbriefumschlag noch der 
Stimmzettelumschlag ver schlossen ist,“

 9. In § 41 Abs. 4 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„diese Sitze“ die Wörter „durch Fort führung des 
Höchst zahl ver fah rens nach Absatz 3 Satz 1 bis 3“ 
eingefügt.

10. In § 44 Abs. 3 wird nach Satz 3 folgender Satz ein-
gefügt:

 „Unberücksichtigt bleiben ebenso Bewerberinnen 
und Bewerber, die als gewählte Bewerberinnen 
oder Bewerber die Annahme der Wahl abgelehnt 
oder als Mitglieder auf ihre Mitgliedschaft im Ge-
meinderat verzichtet haben.“

11. § 46 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 46

 Nachwahl

 (1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem oder 
mehreren Wahlbezirken die Wahl nicht durchge-
führt worden ist.

 (2) Die Nachwahl soll spätestens drei Wochen nach 
dem Tag der Hauptwahl stattfinden.

 (3) Die Nachwahl findet nach denselben Vor-
schriften und auf denselben Grundlagen wie die 
Hauptwahl statt.

 (4) Im Falle einer Nachwahl ist das vorläufige Er-
gebnis der Hauptwahl unmittelbar im Anschluss an 
die Wahlhandlung der Hauptwahl auf der Grundla-
ge der erfolgten Stimmabgaben zu ermitteln, fest-
zustellen und bekannt zu geben.“

12. In § 48 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“ 
durch die Angabe „Abs. 2“ ersetzt.

13. § 64 wird wie folgt geändert:

 a) In Satz 1 Nr. 1 bis 5 wird jeweils das Wort 
„Angestellte“ durch die Wörter „Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

  „Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die überwiegend körperliche Ar-
beit verrichten.“

14. In § 77 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 76 
Abs. 4)“ gestrichen.

15. Der Wortlaut des § 80 wird wie folgt gefasst:

 „Anfechtungsberechtigt ist auch jede Bewerberin 
oder jeder Bewerber.“

16. § 94 wird wie folgt geändert:

 a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie 
folgt geändert:

  aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Inneres“ das Komma und die Wörter 
„Familie, Frauen“ und nach dem Wort „Ge-
setzes“ das Wort „und“ gestrichen.

  bb) In Nummer 7 wird das Wort „Wahlum-
schläge“ durch das Wort „Stimm zettel um-
schläge“ ersetzt.

  cc) Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 
11 eingefügt:

   „11. die Abgabe und Aufnahme von Versi-
cherungen an Eides statt,“

  dd) Die bisherigen Nummern 11 bis 17 werden 
die Nummern 12 bis 18.

 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

  „(2) Das Ministerium für Inneres und Sport 
wird ermächtigt, von diesem Gesetz durch 
Rechtsverordnung abweichende Regelungen 
zu treffen, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Vorbereitung und Durchführung gleichzeitig 
stattfindender Wahlen und Abstimmungen er-
forderlich ist.“

17. § 95 wird wie folgt gefasst:

 „§ 95 

 Fristen, Termine und Form

 (1) Die in diesem Gesetz und in den aufgrund § 94 
erlassenen Rechtsverordnungen vorgesehenen 
Fristen und Termine verlängern oder ändern sich 
nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein 
Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen 
gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag 
fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist ausgeschlossen.

 (2) Soweit in diesem Gesetz oder in den aufgrund 
§ 94 erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, müssen vorgeschriebene Erklärungen 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein 
und bei der zuständigen Stelle im Original vorlie-
gen.“
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18. Die §§ 96 und 97 werden aufgehoben; die §§ 98 bis 
100 werden die §§ 96 bis 98.

19. Der neue § 98 wird wie folgt gefasst:

 „§ 98 

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.“

Artikel 3
Neufassung des Landtagswahlgesetzes 

und des Kommunalwahlgesetzes

Das Ministerium für Inneres und Sport kann den Wort-
laut des Landtagswahlgesetzes und des Kommunal-
wahlgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an geltenden Fassung im Amtsblatt des Saarlandes be-
kannt machen.

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

(2) Auf Wahlen nach dem fünften Teil des Kommunal-
wahlgesetzes findet Artikel 2 nur Anwendung, wenn 
deren Wahltag zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes noch nicht bestimmt war.

Saarbrücken, den 20. Oktober 2008

Der Ministerpräsident
Müller

Der Minister der Finanzen
Jacoby

Der Minister für Inneres und Sport
Meiser

473 Gesetz Nr. 1654
 über Zuständigkeiten nach der 
 Energieeinsparverordnung, zur Bereinigung 
 berufsrechtlicher Vorschriften und zur
 Änderung des Ladenöffnungsgesetzes

Vom 20. August 2008

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Gesetz über Zuständigkeiten nach der 

Energieeinsparverordnung

§ 1

Für die Durchführung der Energieeinsparverordnung 
vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519) in der jeweils 
geltenden Fassung sind die unteren Bauaufsichtsbe-

hörden zu ständig, soweit in diesem Gesetz oder in Vor-
schriften auf Grund des Energieeinspa rungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 
2005 (BGBl. I S. 2684) in der jeweils geltenden Fas-
sung nichts anderes bestimmt ist. Sie sind zuständige 
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), in der 
jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Die oberste Bauaufsichtsbehörde ist zuständige Behör-
de im Sinne von § 23 Abs. 3 Satz 1 der Energieeinspar-
verordnung.

§ 3

Bei Vorhaben des Bundes und der Länder sowie ih-
rer rechtsfähigen Anstalten, Körperschaften und Stif-
tungen ist unter den Voraussetzungen des § 62 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 der Landesbauordnung vom 18. Fe-
bruar 2004 (Amtsbl. S. 822), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 10 Abs. 4 des Gesetzes vom 21. November 2007 
(Amtsbl. S. 2393) und Artikel 4 des Gesetzes vom 
21. November 2007 (Amtsbl. 2008 S. 278), in der je-
weils geltenden Fassung die verantwortliche Baudienst-
stelle zuständige Be hörde, ausgenommen im Sinne von 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 der Energieeinsparverord nung.

§ 4

Die den kommunalen Gebietskörperschaften durch 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
entstehenden Kosten werden vom Saarland im jeweils 
folgenden Haushaltsjahr im nachgewiesenen Umfang 
erstattet. Kosten (Gebühren und Auslagen), die von 
Dritten erhoben werden können, und die nach Arti-
kel 6 a des Gesetzes zur Kommunalisierung unterer 
Landesbehörden vom 27. November 1996 (Amtsbl. 
S. 1313), zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 21. No vember 2007 (Amtsbl. S. 2393), 
in der jeweils geltenden Fassung zufließenden Buß- 
und Verwarnungsgelder werden auf den Erstattungsan-
spruch nach Satz 1 ange rechnet.

§ 5

Auf Vorhaben, auf die nach § 28 Abs. 3 Satz 1 der 
Energie einsparverordnung die Energieeinsparverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. De-
zember 2004 (BGBl. I S. 3146) weiter anzuwenden 
ist, sind die Vorschriften des Gesetzes über Zustän-
digkeiten nach der Energieeinsparverordnung vom 
19. März 2003 (Amtsbl. S. 1118), geändert durch Arti-
kel 2 Abs. 23 des Gesetzes vom 19. Mai 2004 (Amtsbl. 
S. 1498), weiter anzuwenden.

§ 6

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 
außer Kraft.


